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An die Herren Bürgermeister des Kreises.
In den nächsten Tagen gehen Ihnen die Heberollen über die

für daS Jahr 1915 zu zahlenden Umlagebeiträge, sowie eine Ueber-
sicht über deren Verteilung und ein Begleitschreiben zu.

Die von den einzelnen Unternehmern zu zahlenden Beiträge sind
in Spalte 9 angegeben. Die Beiträge find von dem Gemetnde-
icchner in derselben Weise wie Gemeindeabgaben beizutreiben und
zwar bis zum 15. April cr. . Beiträge die nicht bis zum 15.
April cr. eingeheo, muß die Gemeindekaffe vorlegen und sind diese
im BerwaltungszwangSverfahren^beizutreiben. Kei späterem
Nachweis der Uneinziehbarkeit, welche im Laufe diese»
Wahres erbracht werde» mutz, werde« etwa vorlags-
«eise gezahlte Beiträge der Gemeinde wieder erseht,
sofort nach Empfang der Heberolle ist mit der Erhebung der Bei-
träge zu beginnen und die Heberolle nebst den beiliegenden lieber-

, B(S sichten während zweier Wochen zur Einsicht der Beteiligten bei dem
ffirmtiaht^ meindcrechner auSzulegeo. Der Beginn der Auslegung ist orts¬

üblich bekannt zu machen, und daß dieses geschehen, durch Vollzieh,
ling der dritten Bescheinigung auf der letzten Seite der Heberolle
z« bestätigen.

Im übrigen verweise ich auf die den Heberollen beigefügten
Legleitschreiben und mache noch besonders darauf aufmerksam, daß:
1. die der Gemeinde zustehendeu zwei Prozent Hebegebühren, welche
bereits in dem Begleitbericht ausgerechnet sind, in die Gemeinde-
kaffe fließen, und daß Sie dem Rechner entsprechende Einnahmean-
Weisung zu erteilen haben.
2. die Keiträge in einer Summe und zwar auf da»

. _ . , „ ,̂. N»stscheckbo«1o der Kreiskommnnalkaffr Wo. 7927 bei
)auam\ m  Postscheckamt tu Frankfurt a . M . bis spätestens

*0. April rr. rinznfende« find.
Bis spätestens 20. April cr. sind auch die Heberollen mit der

»»geschriebenen Bescheinigung hierher zurückzusenden.
Westerburg, den 22. Mürz 1915.

Der Uorftheude
_ de« Sektion« Uorstnnbe».

IS JuW Diefeuige« Herren Kurgermristrr de» Kreises , die
^it der Erledigung meiner Verfügung vom 22. März 1915 betr.
"» läge eines monatlichen Verzeichnisses der Schrolbesitzer mit mehr

2 Zentner geschrotenem Hafer noch im Rückstände sind, werden
ü» die sofortige Einsendung erinnert.

Westerburg, den 26. März 1915.
Del. M i _ Der Kaubrat.

Bekanntmachung,
hto ^ uf Grund des § 1 der Verordnung des Bundesrates vomI Dezember 1914 über daS Vermischen von Kleie mit anderen
,Ar-enftänden(ReichSgesetzbl. S . 534) bestimmen wir, daß Roggen.

Weizenkleie die mit Gersteukleie vermischt ist, in den Verkehr
Vbrgcht werden darf.

Berlin , den 10. Februar 1915.
... Der Minister Der Minister

Handel und Gewerbe. des Innern.
gez. Sydow. gez. v. Loebell.

Der Minister für Landwirtschaft.
Domänen und Forste«.

gez. v. Schorlemer.
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8af Grnud der BnudeSratsbekauntmachuug über Borratker-
Hebungen vom2. Februard. IS . — R.-S.-Bl. S .54 — ist für den
27. März 1915 eine Uorratserhebnng über Malz «nd
Mnlzketme in dem Umfange angeordnet worden, daß alle Vorräte
an Malz und Malzkeimen von mehr als einem Doppelrentner
!** ermitteln find, wobei jedoch die Vorräte von Malz «nd
Malzkeimen getrennt augcgeben werde» müssen.

Ich ersuche, die nötigen Aoordnungeu umgehend treffen zu
wollen und dafür Sorge zu tragen, daß daS Endergebnis für deu
dortigen Bezirk bis spätestens znm 3. April d I - . dem
Kaiserlichen Statistischen Amt Hierselbst mitgeteilt wird.

Im einzelnen bemerke ich noch, daß ein besonderes « r-
hrbungsmnstrr nicht oorgrschriebe« ist. und daß die Der-
pstichtnng zur Anzeige der Kestände dnrch Ssf-nttiche
Auffordernng in der jeweilige« ortsübliche« Form be¬
kannt z« mache« ist. Nebenher wird eS sich aber empfehlen.
Betriebe, bei denen solche Vorräte zu vermuten stad, besonders zu
vcfrugeu, z. D. Mälzereien, Kranereie » , mit Darrmalz arbeirende
Brennereien, Preßhefefabriken aller Art, sowie Getreide- und
Futtermittelbändler einschließlich der Genossenschaften. Vorräte, die
sich am Stichtag auf dem Transport befinden, sind unverzüglich
nach dem Empfang von dem Empfänger anzuzeigen. Die Etnzel-
aomeldungen, auS denen hervorgeht, wer die Vorräte in Gewahr«
sam hat und wo sie sich befinden, bitte ich sorgfältig aufbewahren
zu lasten.

Kerli«, den 26. März 1915.
D-r Minister de« Inner ». I . Jarotzky.

An die Herren öandräte pp.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Abdruck zur sofortigen weiteren Beraalaffung.
?‘ e Liste « find mir spätesten» bi»znm 60 . d. Mt«, einzureichen.
Fehlanzeige nicht erfarderltch.
Mesterbnrg, den 22. März 1915.

*• 1697, _ Der Lnndrnt
Zur Frage, ob und inwieweit es sich in diesem Jahre em¬

pfehlen mochte, es den Ortspolizeibehörden uahe zu legen, an ein¬
zelnen Sonn- und Feiertagen die im § 1 der Poltzeiverordnuoa
Uber die äußere Heiltghaltung der Sou «, » nd Feiertage ver¬
botenen landwirtschaftliche « Arbeiten zu gestatten, hat mir
der Herr Vorsitzende der L-ndwtrtschaftskammer seine Ansicht, wie
folgt zur Verfügung gestellt:

die Witterung noch nicht derart gewesen, daß
Feldbestellung begonnen werden konnte. Somit schiebe«

sich die Bestellungsarbeiten mehr zusammen. ES ist durchaus em-
pfehleoswert, gerade in diesem Jahre mit der Saat zeitig zu be«
ginnen und sie rasch zu beendigen. Gespanne und Leute sind knapp.
Zu den eigentlichen Bestellungsarbeiten würden Gefangene nur ver«
einzelt zu gebrauchen sein, da? tvürde zudem Schwierigkeiten babes
denn die Landwirte lassen für die Arbeit des SäenS unbekannte
Hände nicht!»- 34 empfehle deshalb, als für die Frühjahrsbe-
stellung sehr förderlich, (nach§ 3 der RegierungS-Polizeiverordnung)
rinzelne Sonntage von Fall zu Fall für die notwendigen Ar¬
beiten frei gebe» zu wollen. Es kann sich bereits schon um deu
nächste» Sonntag handeln. Wenn dann nacheinander»och viermal
der jeweilige Sonntag freigegebeu wird, dann würde man, voraus¬
gesetzt, daß das Wetter an den fretgegebencn Sonntagen zum Ar¬
beiten im Feld nicht zu schlecht ist, 5 Arbeitstage gewonnen haben.



Für höher gelegene Gegenden, wie TanvuS, Westerwald, wo
die Bestellung der Felder spater beginnt, würde der Termin zur
Freigabe der Sonntage 8 oder 14 Tage später, am 28. März oder
4. April, beginnen und dementsprechendmit dem5. Sonntag später
enden.

Für die hierauf folgenden Arbeiten, die im Behacken der
Felder bestehen, ist keine SonntagSarbeit wehr erforderlich, denn in
dieses Fällen können Gefaugenentrupps ausschließlich werktags ver¬
wendet werden."

Ich trete dieser Ansicht im wesentlichen bei und ersuche erge¬
benst, das Erforderliche « och Bedarf m vera «lasse«.

Wiesbaden, 16. März 1915.
Der Re giernngs -Präfident. v. Meister.

An die Ortspolizetbehörderrdes Kreise».
Wird hiermit veröffentlicht. Don den zur Fahne einberufeoen

Kreisangehörigen bezw. deren Angehörigen gehen viele Gesuche um
Beurlaubung zur Frühjahrsbestellung ein, die bei u«r garuisou-
dtenstfähise « Leuten auch möglichst alle berücksichtigt werden.
Feiddieustfahige Mannschaften der Ersatztruppenteile
oder gar mobiler Formationen im Felde könuen aber «ur
beim Borliegeu ganz besonderer anonahmsmeiser Merhalt-
»isse beurlaubt werde«. Ich ersuche daher, den Anträge» auf
Gestattung der SonntagSarbeit während der nächsten Wochen(mit
AnSnahme des 1. Osterfestes) zu entsprechen

Westerburg, den 26. März 1915. Der Laudrat.
Polizei -Verordnung

Auf Grund der §§ 6,12 und 13 der Allerhöchsten Verordnung
vom 20. September 1867 über die Poltzeiverwaltung in den neu
erworbenen Landesteile» (G.-S . S . 1529), des § 34 des Feld-
«ud ForstpolizeigesetzeS vom1. April 1880 (G.-S . S. 230) und
der 88 137. 139 des Gesetzes über die allgeweiue LandeSverwaltuug
vom 30. Juli 1883 (<S * S . S . 195), des § 9 beS Vogelschutzge.
setze? vom 30- Mai 1908 (R.-G -Bl. S . 317) verordne ich unter
Zustimmung des BezirkSausschuffeS für den Umfang des Regierungs,
bezirks Wiesbaden was folgt:

§ 1. ES ist untersagt, Vögeln mit Fangeisen oder Selbst-
schüffe», die au Pfählen oder anderen über die Umgebung hervor-
ragenden Gegenstäsdeu angebracht sind, nachzustellen.

8 2. Zuwiderhandlungengegen die Vorschrift des§ 1 werden
nach8 34 dcS Feld« und ForstpolizeigesetzeS vom1. April 1880
mit Geldstrafe biS zu 150 Mark oder mit Haft bestraft.

8 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffcnt- *
lichuog in Kraft. £

Wiesbaden , den 14. März 1915.
_ Der Regieuungs -Vrastdrut . v. Meister.

Indem ich den Bestimmungen meiner allgemeinen Verfügung
vom 10. Septemberv. IS . — ÜI. 9802—, betreffend die Aus¬
gabe von Erlaubnisscheinen zum Sammeln von Krereu und
Pilze» hiermit für die ganze Dauer des Krieges Geltung verleihe,
dehne ich sie zugleich auf die Ausgabe von Erlaubnisscheineu zur
Entnahme non vra « mit der Maßgabe aus, daß die Taxpreise
für diese Scheine durchweg auf 1|3 des bisherigen Betrages zu er-
mäßiges stud.

Die Königliche Regierung wolle der Gewisoung dieser Nutz,
ungen in den Staatsforstes namentlich durch die ärmeren Anwohner
deS WaldeS in jeder Weise Vorschub leisten und die Ortsbeamteu
der Forstverwaltung mit entsprechender Anweisung versehen.

Zugleich macke ich darauf aufmerksam, daß das Sammeln voo
Morcheln zum Verkauf im kommenden Frühjahr nicht nur die Nahr¬
ungsmittel verwehren, sondern voraussichtlich auch eine« verhältnis¬
mäßig hohen Verdienst gewähren würde, da die sonst sehr beträcht¬
liche Einfuhr dieses Pilzes aus Rußland in Wegfall kommt.

Kerlin, den 24. Februar 1915.
Mi«isteri«m für  Landwirtschaft, Domäne» «nb Forste« .
_ I . A.r von Freier._

Bei der großen Bedeutung, die die Vorschriften über die
Regelung des Verkehrs wit Getreide und anderen Nahrungs- und
Futtermitteln für das Staatswohl haben, ist eS geboten, daß Zu¬
widerhandlungen gegen diese Bestimmungen möglichst rasch zur Be¬
strafung gelangen, da nur dann die erforderliche abschreckende Wir-
kung erreicht werden kann. Ich bitte daher ergebenst, die Ihnen
unterstellten Gendarmen und Bürgermeister anzuweiien, derartige
Zuwiderhandlungen möglichst schleunigst anznzeigen und, soweit
möglich, die Beschuldigte» schleunigst verantwortlich unrer genauer
Angabe ihrer Personalien zu vernehmen und etwa zum Beweis
dienende Urkunden(z. B. Anzeigen der Beschuldigten über ihre
Vorräte, in deueu wissentlich unrichtige Angabe» enthalten sind) iu
Urschrift oder beglaubigter Abschrift beifügen.

Kruwied , den 15. März 1915.
Der Erste Staatsanwalt

bei de« Königlichen Landgericht.
An das Königliche Landratsamt in Westerburg.

An die Ortspoltzeibehörde« und Gendarmerie d. Kreises.
Abdruck zur genauen Beachtung.
Westerburg , den 23. März 1915. Der Landrat . ’

„I. Uerordunng des Stellvertretende« ve «eralk»m« »,
do» IX Armeekorps:

A. Personenverkehr über die Grenze.
Jeder, der die Grenze von oder nach Dänemark überschreit«

will, muß mit einem vorschriftsmäßigen Paß versehen sei«.
Pässe sind bei jedesmaligem Meberfchreitr« der vre «,Mui
mit einem Orts - « nd Dat«« stempetz« «ersehe«. -—

B. Personenverkehr iin deutschen Grenzgebiet.
1. Als Grenzgebiet wird der Streifen zwischen der dänisch

Grenze und der Linie Glücksburg-Flensburg-Toodern-Hoyer-Schleii
mit Einschluß dieser Orte bezeichnet.

2. Für den regelmäßigen Verkehr im Grenzgebiet genügt eiixbeni
Ausweis der Ortspoltzeibehörde, der eine Personalbeschreibung h«
Inhabers, seine Photopraphte aus neuester Zeit und den Stemp,
der Ortsbehörde halb auf der Photographie, halb auf de«
weis tragen muß.
II. Reife« nach dem dänischen Grenzgebiet und

die dänische Grenze.
Wie uns mitgeteilt wird, treffen iu NordschleSwig noch ch

lich immer wieder Reisende ein, die nicht im Besitze der für Reis«
im Grenzgebiet und über die dänische Grenze vorgeschriebenen Slai-
weise bezw. Pässe sind. Für die Reisenden entstehen ldadurch « 12
den Stationen, auf denen die Ausweise und Päffe durchgesehik-^

mtlid
Bi
R

werden, viele Unannehmlichkeiten und »eventl. mehrtägige Verzog Ljii
rungeu. und damit verbunden große Kosten. Nach der Kaiserlich:!̂ '
Verordnung betreffend anderweitige Regelung der Paßpflicht vor'
16. Dezember 1914 muß bis auf weiteres jeder, der »ach ein«
Station deS Grenzgebietes oder über die dänische Grenze reis«
will, im Besitze eines nach besonderer Vorschrift(mit PhotograpW da!
usw.) ausgefertiglen Ausweises bezw. Passes der OrtSpolizeibehöris
seines Heimatortes sein. Zum Grenzgebiet gehört, wie wir erf
kürzlich berichteten, der Streifen zwischen der dänischen Grenze»«Wen
der Linie Glücksburg.Flcnsburg-Tondern-Hoyer-Schleuße mit «ii
schlnß dieser Orte. Man tut also gut, wenn man.eine RÄ
nach den in dem obigen Grenzgebiet gelegenen Orten oder naj
Dänemark unternehmen will, sich vorher rechtzeitig bei der Ortl
Polizeibehörde mit dem vorgeschrtebeoeu Ausweis oder Paß zu v»
sehen."

Wiesbaden, den5. März 1915.
Pr . l 8 C. 470. Der Regiernngsprastdent.

Wird hiermit veröffentlicht.
Messerbnrg, den 13. März 1915._ Der Landrat.

Genosseuschaftsvank für Heffen-Naffau.
Nach dem veröffentlichten Bericht des Vorstandes über «I

Geschäftsjahr 1914 hatte daS erste KriegSjahr für die Geschäft
tätigkeit der Bank die gewohnten günstigen Ergebnisse bei steil«
fortschreitender Entwicklung. , ^

«Der Umsatz im Jahre 1914 hat in Einnahme und AuSgül
die Höhe von Mk. 44,947.623.88. Die Bilanz per 31. Dezember
1914 steht an Aktiven und Passiven mit je Mk. 3,146,121.71 r»
Buch, und der Reingewinn deS Jahres 1914 bat die Höhe von Ml
16,520.10. Hierbei find die eigenen Wertpapiere der Bank mit
dem Kurse vom 31. Dezember 1913 eingestellt, welcher niedriger iS,
wie der letzte Börsenkurs vom 25. Juli 1914. Verluste sind in
Jahre 1914, wie iu allen früheren Geschäftsperiode» seit Gründuo!
der Genossenschaftsbank für Hcffen-Naffau nicht eingetreten.

Während andere in dem Geschäitsbezirk deS Instituts ar&ti'
tenbe Banken zu energischen SicherheitS- und Abwehr-Maßnahw»
infolge des Ansturms der Gläubiger gezwungen waren, war di!
Bank im Stande auf jede» Anspruch der Einhaltung vou Kündig
ungsfristcn oder Einschränkung von Auszahlungen im Sparkaffe»
verkehr zu verzichten. Lediglich die Auszahlung größerer Post!«
erlitt in wenigen vereinzelten Fällen eine Verzögerung von eine«
oder zwei Tagen dadurch, daß die Postbeförderung stch um W
gleiche Zeitspanne verlangsamte. Auch war daS Institut nicht V'
nötigt Kredtteivschränkungeo vorzunehmen.

Sin gewiß überzeugender Beweis des Vertrauens der läob
lichen Bevölkerung zu ihren Kreditgenossenschaften ist die Tatsach
daß viele Vereine zu einer Aenderung deS Zinssatzes seit be«
Wüten des Weltkrieges keine Veranlassung hatten uud nach B
vor ihre Verwaltungspraxis aus der Friedenszeit beibehalte» konnte»

Der den angeschloflenen Genossenschaften gewährte Kreditk
am Schluffe deS Berichtsjahres mit 44,18°|0 bezogen. Als Nor««̂
kredit zu dem zwischenzeitig im neuen Jahre festgesetzten Vorzug
ziuSsatze zu 43|i°|e werden Kredite biS zur Höhe von Mk. 75.(P
— nach Maßgabe der Geschäftsverhältnisse der de» Kredit bca>'
spruchenden Genossenschaften behandelt.

Die ländliche Kredit-Organisation wird dem Vaterlaode l>
seinem ihm aufgezwungenen schweren Ringen um die ganze ExisteK
auch fernerhin ein zuverlässiger Stützpunkt sein und zu ihrem
zu dem wirtschaftlichen Siege über unsere Feinde beitragen. ,

Einen schmerzlichen Verlust hat die Verwaltung der 8«»
durch das am 28. Dezember 1914 erfolgte Hinscheide» ihres lall'
jährigen AuffichtSrats-Präsidentea deS Herrn Landtagsabgeordnete»
Bürgermeistera. D. August Wolfs  zu Biebricha. Rh. erlitte».
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k«tttm«it Zur zweite» Kriegsanleihe ko»«te das Institut fSr sich und
. ih« angefchloffeuen Genoffenschaften annähernd eine Million
’arf zeichnen-

berschreit« Die Generalversammlung der Geuoffeoschaftsbank für Heffen-
i». Diesfindet am 8. April d. IS . in dem SitzungSsaale deS
* Gr -n>Muts statt. _

hm  Hol )-Versteigerung.
Montag, den 2». März d. Js ..

genügt Me« in den Distrikten Kirkeudorn -Köhle« und Metzelscheid.
libung d, Aeindewald Rcnnerod

Stemj>,z 339 Rmtr. Buchen-Scheit- und Knüppelholz,
m Sch 3720 Stück Bucheo-Reiferwellen.

5 Stück Buchenstämme mit 4,00 Festmtr.,
tnd übet 2 Stück Eichenstämme mit 0,79 Festmtr.

zeitlich meistbietend versteigert.
noch tät solang im Distrikt Kirkeubor « KStzle« vetm.  10 Uhr.
für Reise: Kerr«rr »d. den 25. März 1915.
denen«« Der Bürgermeister.
ldurch an 72 Schmidt.
'«rchgesehe
t Verzog..
Kaiserliches
SS S Mittwoch, den 31. März 1915;
enze reisn Nachmittag» 1 Uhr
)otograph«t»dahier die Schafwetde auf 3 Jahre öffentlich meistbietend
ltzeibchör) Pchtet.

wir erf Die BerpachtiingSbedingungen werden im Termin bekannt
Kreuze Die Herren Bürgermeister werden um gefällige Bekannt-
mit Ci» au Jntereffenten ersucht.

Mendt , den 25. März 1915.
Der Bürgermeister.

K Wolf.

Schasweide-Verpachtung.
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Woil wasche wird nie filzig , sondern
bleibt stets locker und griffig,

wenn zum Waschen Persil , das selbsttätige Waschmittel, gebraucht
wird. Infolge seiner stark desinfizierenden Wirkung tötet es alle

• Krankheitskeime selbst beim Waschen in handwarmer Lauge.
Deshalb

besonders vorteilhaft
für Wollsachen, da diese nicht gekocht werden dürfen l

Man beachte folgende

GEBRÄUCHS - ANWEISUNG : .
Persil wird nicht in kaltem, sondern handwarmem Wasser
(35 ° C) aulgelöst und die Wäsche darin etwa 1 /4 Stunde
geschwenkt (also nicht gekocht ! ). Nach gutem
wiederholtem Ausspülen wird die Wäsche ausgedrückt,
flicht ausgewrungen . Das Trocknen darf nicht an zu heißen
Orten, auch nicht unmittelbar an der Sonne geschehen,

So waschen Millionen Hausfrauen!

HENKEL & Cie., DÜSSELDORF,
der̂bekannten*611 HdlkCl ’S B ! C i C h S O d 3.

Kgl. Oberförsterei Rennerod.
Am Montag. de» 28. März. Ka- mittag « 10  Uhr

werden in dem Millwacher ' fche» Gasttza» » ?« Kitghanseo
dem Kchntzbezirk Eicheustrvth. Distrikt 46». 47», b,

48a 49a (Scheid) 52a, 53a, b (Schonberg) verkauft:
Koche«: 812 Rmtr. Brennscheit und Knüppel, 1063 Rmtr.

Reiser. And. Kaulch- lz: 2 Rmtr. Brennscheit. Uad -lh- lkr
52 Stämme mit 20,64 Festmtr.. 1 Rmtr. Knüppel, 9 Rmtr. Reiser.

Die Herren Bürgermeister werden «M gefällige ortsübliche
Bekanntmachung ersucht. 6166

Bekanntmachung.
Wegen Abschloß de» Nechrm«g»j»krr » sind etwaige

Rechnungen für die Stadt bi » spätesten» 31. d. Mt », bei
««» einznreiche«.

Mesterburg . den 26. März 1915.
Der Magistrat.

6169_ _ _ gtayyeL_

Stammhoh-Versteigerung.
Dienstag, den 30. Marz 1915,

«achmittay» uw 1 Uhr a»la»ge«d.
»erden im Gemeindewald zu Mendt . Distrikt Keckerpheide au
der Slratze Me«d1 K»de«

43 Sichenstämme zu 37V* Festmtr.
öffentlich meistbietend versteigert-

Mendt, den 25. März 1915.
Der Bürgermeister.

6173 _ Wolf. _
Suche für mein Cise» - tttt*

Kolonialrvarengeschäst zu
! Ostern einen gesoudeo , kraf-
i tige«, katholische» eno

- Jungen
' aus«nr guter Familie in die
l Lehre bei freier Station i«

Haufe. Selbstgeschriebene Offerte
erbitte unter A. B. an ob. Vl.

Frühkartoffeln,
Rosen,

Kaiserkrone,
Paulsens Juli

6165 sowie
Räuschen

offerieren

Münz& Brühl,
Limburg a./L . Tel. Nr. 31.
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Holzversteigerung.
Samstag , den 27. März 1918,

nachmittags 1 Uhr anfangend,
werden im hiesigen Gemeindewald, Distrikt Nr. 6 Ametfenholz
und Distrikt Nr. 10 Schlag X1Y

45 Rmtr . Eichen-Knüppel,
44 , Weichholz-Kuöppel,

1850 Stück gemischte Stockwellen,
400 „ andere gemischte Laubholzwelle«,

5,45 Feftm. Tannen-Stanien 1., 2. Klaffe
öffentlich meistbietend versteigert.

Der Anfang wird im Distrikt Nr. 6 Ameiseuholz gemacht.
Knndsnnge » . de« 24. März 1915.

* Der Bürgermeister.

Rheinische Hypothekenbank Mannht
Eingezahltes Aktienkapital . . . L . 87,000,00!

Gesamtreseryen (ausschliesslich Vortrag ) „ 33,595,613 >

Hypothekenbestand . . . Ende 1914 M. 608,094,Ji
Kommunal -Darlehen . „ „ „ 19,47tx
Pfanddriefnnllanf . „ „ „ 586,930,51
Kommunal -Obligationenumlauf . . . „ „ „ 17,544^

ver Oeschättshericht kür da« ,Iahr 1914, sovie Lirkul « ,
treffend mündelsichere Kapitalanlage können von der Bank
oder von sämtlichen Pfandbriefverkaufsstellen gratis und
bezogen werden . Unsere Pfandbriefe  sind an unserer  ]
sowie bei allen deutschen Banken und Bankiers  erhältlich

Ben«
bur«f
wig't

6167 Tripp.

Bekanntmachung.
Die Aufnahme der mit Begiun des neue« Schuljahres schul-

vflichtig werdende« Kinder findet am Montag , de» 13. April,
morgen » 10 Uhr statt. Zur Anmeldung verpflichtet sind alle
diejenigen, die t» der Zeit vom I» April 1908 hl # 1. April
1909 geborr » stad. Soweit der Raum es gestattet, können
auch Kinder Aufnahme finden, die erst di» 30 . Septemder 1915
da- sechste Lebensjahr vollenden, wen« sie körperlich und geistig ge-
nügeid entwickelt find. Eines ärztliche« ZeugniffeS darüber bedarf
es nicht. Die Entscheidung steht dem Ortsschulinspektor zu.

Westerburg , de» 26. März 1915.
Der Magistrat.

Hich-Versieigerung.
Dienstag, de« 3». März 1915,

6170 Kappel.

Vormittag « 10 Uhr anfangend.
kommen in de« hiesigen Gemeindewaldungen zum Verkauf:

46 Stück Eichenstämme mit 20,27 Festmtr.
54 Stück Fichtenstämme„ 26,89' - v — - " - '- »

Die Herren Bürgermeister werden um gefl. »rtSübliche Bch "
machung ersucht.

Keck, den

6171

März 1915.
Der Bürgermeister

Cifel.
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Rote Kreu-Losi

ä Mk. 3,50
17851 Geldgei jjj

Ziehung vom 20.—23. April. '

X ‘- 600000
''X , 100 000,500«
30000 M. bares Ge

1

Rheinische Lost
1 Mk . 11 Lose 10 Mk
Ziehung am 29. nnd 30- Ran

(Porto 10 Pf ., jede Liste 20 I
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Westerburg , leustr. 25. 6135

Fernsprecher No. 8. Amt
Altenkirchen (Westerwald

Futtermittel— Dünger
Baumateri alienlager. Vert»

von Maschinen aller Art
Frisch angekommen:

je ein Doppel -Waggoi
Leinkuchen , Ses *K

kuchen , KokoS 1
kuchen sowie
Zuckerfutter.

tNl
fics*
in

(Kroppach) Bhf. IigelM |Jj
sto
}U
Th
un
D
H.
Fi
H
kn
re
8
vi
I
li.


	[Seite 1]
	[Seite 2]
	[Seite 3]
	[Seite 4]

